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In der Politik wird gegenwärtig viel über „Inklusion“ geredet. Insbesondere im Bereich der 

Behindertenhilfe ist der Begriff hochaktuell. Auf Tagungen wird der „Weg von Werkstätten zu 

Inklusionsunternehmen“ aufgezeigt. Für das Fachpersonal von Werkstätten für behinderte 

Menschen (= WfbM) ist diese Etikettierung eher verwirrend, weil sie eine Programmatik sug-

geriert, die in der Realität längst handlungsleitend ist, wenn auch unter anderer Bezeichnung 

(„Teilhabe“, „Eingliederung“). Der vorliegende Beitrag beleuchtet das Begriffspaar Inklusi-

on/Exklusion zunächst aus der Perspektive der soziologischen Systemtheorie. Dort liegt ein 

ausgearbeitetes Verständnis des Begriffspaares schon seit vielen Jahren vor. Als hand-

lungsorientierendes Prinzip für die Arbeit mit behinderten Menschen, wie dies insbesondere 

in Teilen der Behindertenpädagogik eingefordert wird, taugt Inklusion nicht. Allerdings liefert 

die systemtheoretische Analyse des Inklusionsbegriffs wichtige Einsichten für die Leitungs-

praxis in WfbMs.  

 

Inklusion  

Nach dem Verständnis soziologischer Systemtheorie sind in modernen Gesellschaften Men-

schen nicht mehr in erster Linie Angehörige von Familien, Ständen oder Klassen. Zugehörig-

keit – so ein direkter Übersetzungsversuch von „Inklusion“ – läuft über die Relevanz von 

Menschen in Kommunikationszusammenhängen. In dem Augenblick, in dem Menschen als 

Adressaten für Kommunikation fungieren, sind sie bereits Teil der Gesellschaft, inkludiert in 

die Realität gesellschaftlicher Teilsysteme wie Politik, Wirtschaft oder Recht. Die schichtspe-

zifischen Beschränkungen einer stratifizierten Gesellschaftsordnung sind weggefallen. Der 

moderne Mensch ist nicht mehr gefangen, nicht mehr ausschließlich inkludiert in der Klasse 

oder in der Schicht, in die er hineingeboren wurde. Im Hinblick auf den Status als Wahlbür-

ger (Politik), als zahlender Konsument (Wirtschaft) oder als Sozialhilfebezieher mit Klagebe-

fugnis (Recht) sind alle gleich, haben alle gleiche Zugänge zu den großen Systemen der 

Gesellschaft. Es sind dann wiederum diese Systeme, die das psychische System Mensch 

personalisieren und mit einer sozialen Adresse versehen, die es ermöglicht, Erwartungshal-

tungen zu adressieren. Personen werden also unter Absehung ihrer Körperlichkeit und ihrer 

Psyche rein kommunikativ erzeugt, als Sprecher in konkreten Interaktionssituationen, als 

Bezieher sozialstaatlicher Leistungen oder als Mitarbeiter eines Unternehmens. Auf all diese 

Rollen lassen sich Erwartungen projizieren oder Motive und Absichten zurechnen, die sich 

dann zu dem bündeln und zu dem verdichten, was man gemeinhin als „Person“ bezeichnet.  

Für Personen sind alle gesellschaftlichen Kommunikationskontexte prinzipiell offen und zu-

gänglich. Inklusion ist also in der modernen Gesellschaft im Grundsatz stets gesichert, ja 

mehr noch, sie wird zu einem normativen Vollinklusionspostulat als funktionale Folge einer 
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gesellschaftlichen Differenzierungsform, die keine zentrale Stelle für die Vorregulierung oder 

Koppelung von Inklusion kennt und daher auf prinzipiell gleiche Zugänge für alle setzt. Eine 

herkunftsbasierte und schichtspezifische Inklusion hat in dieser Gesellschaftsformation keine 

Legitimation mehr. Inklusion ist damit ein notwendiges Korrelat der modernen, funktional 

differenzierten Gesellschaft.  

Über diesen konstitutiven Aspekt hinaus lassen sich unterschiedliche Intensitätsgrade von 

Inklusion bestimmen. Wenn Personen in der modernen Gesellschaft in besonderem Maße 

Aufmerksamkeit erregen, weil sie beispielsweise im politischen System Gegenstand kontro-

verser Diskussionen sind, steigt der Grad gesellschaftlicher Inklusion, und zwar auch und 

gerade dann, wenn es sich um Personen handelt, die man anderen Orts und zu anderen 

Zeiten vielleicht als „Randgruppen“ (vgl. Myrdal 1963) oder auch als „Ausgeschlossene“ (vgl. 

Bude 2008) bezeichnen würde. Der Inklusionsgrad steigt deshalb, weil die Zahl kommunika-

tiver Anschlüsse an diese Personenkreise über die Zeit hin zunimmt – gemessen zum Bei-

spiel an der Häufigkeit ihrer Nennung in modernen Kommunikationsmedien. Der Soziologe 

Armin Nassehi hat diesen Zusammenhang – in nur scheinbar zynischer Weise – wie folgt 

beschrieben: „Man kann kaum für sozial relevanter gehalten werden und man hat kaum we-

niger Optionen gegen diesen gesellschaftlichen Zugriff als als Insasse eines Gefängnisses, 

als Bewohner eines Ghettos, als Vertriebener oder als Todeskandidat“ (Nassehi 2004, S. 

332).  

Man kann den von Nassehi aufgeführten Personenkreisen noch behinderte Menschen hinzu-

fügen, um den unmittelbaren Anschluss an unsere Thematik zu finden. Wenn selbst der 

Bundespräsident dieses Landes sich für behinderte Kinder stark macht und einen gemein-

samen Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder fordert – was in der politischen 

Kommunikation als Bekenntnis zu einem inklusiven Schulsystem gedeutet wird – ist dies in 

der Sichtweise soziologischer Systemtheorie zunächst einmal nichts anderes als die „Einbe-

ziehung immer größerer Personenkreise in die Kommunikationskontexte gesellschaftlicher 

Funktionssysteme“, von Inklusion also (vgl. Farzin 2006, S. 44). Inklusion findet auch dann 

statt, wenn Personenkreise erfasst werden, denen unter Umständen die Sprach- und 

Sprechfähigkeit abgeht, wie das bei schwer geistig behinderten bzw. gehörlosen Menschen 

bisweilen der Fall sein kann. In konkreten Interaktionssituationen mag diese Einschränkung 

störend wirken. Sie strapaziert Interaktionssysteme, weil Kommunikation nur eingeschränkt 

oder nur mit aufwändigen Hilfsmitteln in Gang kommt und aufrechterhalten werden kann. 

Dieser Exklusionsdrift auf Interaktionsebene wirkt aber – wie Peter Fuchs anmerkt – das 

Vollinklusionsgebot der modernen Gesellschaft entgegen. Es entstehen nämlich im Zuge 

gesellschaftlicher Differenzierung Hilfesysteme, „die die sachlichen, zeitlichen und sozialen 

Bedingungen schaffen, unter denen belastete Kommunikation möglich ist, Einrichtungen, die 

zeitgedehnt operieren, Aufmerksamkeitspotentiale umlenken auf schwierige Adressaten für 

Kommunikation, Personal haben, das Routinen entwickelt hat im Umgang mit idiosynkrati-

schem Verhalten (...)“ (Fuchs 2002, S. 10 ).  

 

Exklusion  

„Exklusion“ wird in diesem systemtheoretischen Kontext begriffsstrategisch gleich mit erle-

digt. Systeme sind nämlich immer auch kommunikative Maschinen des Ausschlusses und 
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der Nichtberücksichtigung, weil sie mit maschinengenauer Präzision nur ihrem eigenen „Co-

de“ folgen und alles andere als irrelevant unberücksichtigt lassen. Im Wirtschaftssystem 

funktioniert alles über Zahlungen und zwar unabhängig von sonstigen Eigenschaften und 

Fähigkeiten des Zahlenden. So sichert eben auch ein persönliches Budget, geldwert oder in 

Gutscheinen zur Verfügung gestellt (vgl. Weber 2009a, Rothenburg 2009), die Zahlungsfä-

higkeit eines behinderten Menschen und damit dessen Inklusion in das gesellschaftliche 

System der Wirtschaft. Ebenso scharf und exklusiv fällt hingegen die Systemoperation aus, 

wenn die Zahlungsfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Die Person hat dann keine Relevanz 

mehr im System der Zahlungen, hat keine soziale Adresse und wird nicht thematisiert. Erre-

gung von Mitleid und daraus resultierende spontane Geldspenden sind in wirtschaftlichen 

Zusammenhängen kein funktionales Äquivalent.  

Man darf diese Form von Exklusion allerdings nicht vorschnell mit sozialer Ausgrenzung in 

Verbindung setzen. Denn mit der fehlenden Relevanz als Zahlender wird die Tatsache der 

sozialen Ungleichheit oder auch der Armut politisch thematisierbar, was wiederum zu inklu-

dierenden politischen und in der Folge zu wirtschaftlichen Operationen in Form von Trans-

ferzahlungen führt. Die Unterscheidung Inklusion/Exklusion hat also eine paradoxe Form, 

denn auch Exklusion ist – in einer modernen, funktional differenzierten Gesellschaft – Inklu-

sion, und zwar deshalb, weil die Kommunikation über Exklusion nicht verhindert werden 

kann. Sie ist stets ansprechbar und thematisierbar.  

Exklusion wird in der modernen Gesellschaft vor allem in ihrer organisationsbezogenen Vari-

ante sichtbar. Auch die individuellen Lebenslagen behinderter Menschen sind organisations-

bezogen, und zwar auch und gerade dann, wenn es sich wie im Falle behinderter Menschen 

um Sondereinrichtungen handelt, die zur Bearbeitung von Exklusionsrisiken ausdifferenziert 

wurden: heilpädagogische Kindertagesstätten, Förderschulen, Werkstätten für behinderte 

Menschen, Wohnheime oder Tagesförderstätten. Die Organisationsbezogenheit dieser Son-

dereinrichtungen macht paradoxerweise die Exklusion zum Normalfall. Wenn kein Kosten-

träger für einen behinderten Menschen in Sicht ist, der den Werkstattplatz bezahlt, dann wird 

exkludiert oder vielmehr gar nicht erst inkludiert. Der Besuch der Förderschule erfolgt in Ab-

hängigkeit vom individuellen Unterstützungsbedarf, der zuvor diagnostiziert werden muss. 

Der Besuch einer heilpädagogischen Kindertagesstätte endet mit Ablauf des sechsten Le-

bensjahres.  

Auch in Organisationen wird kommuniziert. Von daher sind sie ebenso soziale Systeme wie 

die großen gesellschaftlichen Subsysteme Politik, Wirtschaft oder Recht. Allerdings fallen in 

Organisationen Entscheidungen über Teilnahme und Nichtteilnahme, über Zugehörigkeit und 

Nicht-Zugehörigkeit, sehr viel expliziter, weil formalisierter aus. „Jemand muss explizit einge-

stellt, als Mitglied behandelt werden, Empfänger von Leistungen sein, Kunde oder Insasse“ 

(Nassehi 2004, S. 338). Es macht dabei noch einmal einen Unterschied, in welcher Rolle 

sich das Organisationsmitglied bewegt. Der Inhaber einer Leistungsrolle, also z. B. der Sozi-

alpädagoge im begleitenden Dienst einer WfbM, unterliegt erheblich schärferen Selektions-

kriterien beim Eintritt in die Organisation als der Inhaber der Publikumsrolle in diesem Sys-

tem, der geistig behinderte Mensch. Rudolf Stichweh hat zu Recht darauf hingewiesen, dass 

das Vollinklusionspostulat der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft lediglich in 

Bezug auf die Publikumsrollen Gültigkeit hat (Stichweh 2000, S. 89).  
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Inklusion und Integration  

In ihrer ebenso klaren wie hermetischen Begriffsprache leistet die soziologische Systemtheo-

rie auch einen Beitrag zur Differenzierung der Begriffe Inklusion und Integration. Während 

sich Inklusion über den Modus der Adressenbildung auf die Systemrelation psychisches Sys-

tem/soziales System bezieht, hat der Integrationsbegriff die Abhängigkeit der Funktionssys-

teme – Menschen exklusive – im Fokus. Auch in der Politik funktioniert nichts ohne Geld. 

Und ohne ein funktionierendes Rechtssystem kollabieren Märkte. Jedes Funktionssystem ist 

also von Beiträgen anderer abhängig, wobei diese Abhängigkeit vor allem negativ bestimmt 

ist. Jedes Funktionssystem wird durch die übrigen Funktionssysteme in der Realisierung der 

ihm intern zugänglichen Entwicklungsmöglichkeiten durch seine Abhängigkeit von extern 

erzeugten Leistungen eingeschränkt. Das kann man dann als Integration bezeichnen: je hö-

her die Integration, desto höher die Abhängigkeit von den Leistungen anderer.  

Niklas Luhmann, der Großmeister soziologischer Systemtheorie, hat sich nicht zuletzt mit 

diesem Integrationskonzept von den theoretischen Grundlagen befreit, die in der Soziologie 

der sechziger und siebziger Jahre, angeleitet durch den amerikanischen Soziologen und 

Systemtheoretiker Talcott Parsons (1971), vorherrschten. Integration wird von Luhmann 

nicht mehr mit Gleichgewicht und Harmonie in Zusammenhang gebracht, auch nicht mehr 

mit einer positiven gesellschaftlichen Entwicklung. Integration ist schlicht als Einschränkung 

von Freiheitsgraden eines Systems als Folge seiner Abhängigkeit von anderen Systemen in 

seiner Umwelt zu verstehen. Die althergebrachte, auf Lockwood (1976) zurückgehende Un-

terscheidung zwischen System- und Sozialintegration wird für Luhmann obsolet, weil sie die 

unterschiedlichen Systemreferenzen (psychisches/soziales System und soziales/soziales 

System) unberücksichtigt lässt. Sozialintegration wird deshalb durch den Inklusionsbegriff 

ersetzt. Die Systemintegration wird in einer enthierarchisierten, funktional differenzierten Ge-

sellschaft zur Ausnahme, weil die gesellschaftlichen Teilsysteme eben doch im Wesentlichen 

autonom und nach der je eigenen Logik operieren. Luhmann hat in seinen Arbeiten ab Mitte 

der achtziger Jahre für diesen intrasystemischen, selbstbezüglichen Operationsmodus den 

Begriff der Autopoiesis geprägt, während das intersystemische Verhältnis von ihm als struk-

turelle Koppelung bezeichnet wird (vgl. Luhmann 1984, S. 60 ff. bzw. S. 1997, S. 92 ff.). 

Die Pointe dieser begrifflichen Unterscheidung zwischen Integration und Inklusion besteht u. 

a. im besseren Verständnis eines nur auf den ersten Blick paradoxen Zusammenhangs: Die 

Mehrfachabhängigkeit von Funktionssystemen, also hohe Integration, verstärkt keineswegs 

die Inklusion, sie führt vielmehr zu größeren Exklusionseffekten. „Wer keine Adresse hat, 

kann nicht zur Schule angemeldet werden (Indien). Wer nicht lesen und schreiben kann, hat 

kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt, und man kann ernsthaft diskutieren (Brasilien), ihn 

vom politischen Wahlrecht auszuschließen. Wer keine andere Möglichkeit findet unterzu-

kommen, als auf dem illegal besetzten Land der Favelas, genießt im Ernstfall keinen Rechts-

schutz; aber auch der Eigentümer kann sein Rechte nicht durchsetzen, wenn die Zwangs-

räumung solcher Gebiete politisch zu viel Unruhe erzeugen würde“ (Luhmann 1997, S. 631).   

Luhmanns systemtheoretische Unterscheidung zwischen Inklusion und Integration steht quer 

zur aktuellen Diskussion dieser Begriffe in der Behindertenpädagogik. Dort assoziiert man 

mit diesen Begriffen einzelne Stufen einer imaginären Qualitätsleiter, die von der dunklen 

Vergangenheit im Umgang mit behinderten Menschen in die goldene Zukunft einer inklusi-
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ven Gesellschaft führt: von der Extinktion, über die Exklusion, Separation, Integration hin zur 

Inklusion (vgl. Wocken 2009). Der Übergang von der Exklusion zur Inklusion vollzieht sich 

am Beispiel Schule dann angeblich „im Hinblick auf die Förderorte entlang eines Kontinuums 

von Segregation (Trennung zwischen Gebäuden), über Separation (Trennung innerhalb ei-

nes Gebäudes) und Integration (teilweise gemeinsamer Unterricht) hin zu vollständiger In-

klusion (gemeinsamer Unterricht)“ (Powell 2009, S. 214).  

Einmal abgesehen von der soziologisch naiven Vorstellung einer primär räumlichen Differen-

zierung sozialer Ordnungssysteme verlieren Begriffe wie Inklusion und Integration durch die 

Hinterlegung von Entwicklungsmodellen ihren analytischen Bezugspunkt und werden zu 

quasi-moralischen Gesinnungs-, Handlungs- und Gestaltungsaufforderungen, eng korreliert 

mit pseudo-normativen Vorgaben der Geltung und Realisierung von Menschenrechten, wie 

sie von internationalen Organisationen wie der der UNO oder der Unesco in englischer 

Sprache vorformuliert und – unzureichend übersetzt – staatlich instrumentalisiert werden. 

Am Ende helfen dann nur noch aktionistische Bekenntnisse zur Politisierung von Begriffen 

(vgl. Dannenbeck / Dorrance 2009).  

Dagegen liefert die soziologische Systemtheorie einen unaufgeregten, entdramatisierten 

Zugang zum Begriffsverständnis von Inklusion und Exklusion. Inklusion ist nicht mehr und 

nicht weniger als „pure Faktizität der modernen Gesellschaft“ (Nassehi 1997, S. 142). Sie 

markiert den unhintergehbaren sozialen Prozess des Einbezogen-Werdens in die Logik der 

Funktionssysteme. Exklusion, insbesondere in ihrer organisationsförmigen Kommunikation, 

läuft diesem Prozess gleichsam wie ein Schatten hinterher und produziert ungleiche Zugän-

ge zu organisationsinternen Positionen und Ressourcen. Dabei bleibt es aber nicht, denn die 

Ungleichheit als solche kann stets zum Thema gemacht, kann im Zuge einer Inklusionsdrift 

politisch adressiert und durch andere Organisationen kompensiert werden. Die dabei ablau-

fenden Prozesse können beobachtet, teilweise auch gesteuert, insgesamt aber nicht ge-

stoppt werden. Ein vernünftiges Ende oder eine politisch-moralische Zwecksetzung sind 

nicht in Sicht, auch keine positive gesellschaftliche Entwicklungslogik, die dem Ganzen einen 

Sinn gibt. Jede Form von Transzendenz wird in der modernden Gesellschaft im Funktions-

kreisel der Systeme vernichtet (vgl. Baier 1989, S. 40).  

 

Offene Fragen der Systemtheorie 

Das abstrakte Begriffsinventar soziologischer Systemtheorie Luhmannscher Provenienz hat 

stets polarisiert. Dies war und ist im Falle des Inklusionskonzepts nicht anders. Die Reaktio-

nen auf seine Arbeiten sind nicht zuletzt im Feld der Behindertenhilfe bisweilen von aggres-

siver Ablehnung geprägt. Luhmann liefere eine theoretische Begründung für eine Aberken-

nung der Menschwürde bei einigen Menschen mit Behinderung. Seine „Leistungstheorie“ 

begreife Menschenwürde nicht als vorgegebenen Status, sondern als das Ergebnis einer 

vom einzelnen zu erbringenden Leistung. Scheitere man bei der Erarbeitung der eigenen 

Selbstdarstellung, so sei die Alternative – nach Luhmann – das „Irrenhaus“.  

Diese Interpretation Luhmanns, wie sie die Bochumer Juristin Theresia Degener (2008) vor-

nimmt, geht schon deshalb an der Sache vorbei, weil Luhmann selbst auf die Bedeutung von 

Menschenrechten hinweist, sie allerdings nicht als quasi gottgegeben, sondern als Konse-

quenz einer auf Einheitlichkeit und gleiche Zugänge ausgerichteten Systemlogik funktional 
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differenzierter Gesellschaften versteht, die sich „jenseits von Barbarei“ befindet (vgl. Luh-

mann 1996 und 1997, S. 625 f.). Degeners Aussagen zeigen aber auch, welchen grotesken 

Missverständnissen sich eine Soziologie aussetzt, die das „Sonderding Mensch“ zur gesell-

schaftlichen Umwelt erklärt und der Gesellschaft, wie das Horst Baier einmal so treffend zum 

Ausdruck gebracht hat, die Körper ihrer Lebewesen ausreißt (Baier 1989, S. 49).  

Luhmann selbst hat in einer seiner späteren Arbeiten, wohl auch aufgrund sehr persönlicher 

Erfahrungen, erkennen lassen, dass bestimmte Phänomene der Exklusion mit dem vorlie-

genden Theorieinventar nicht erfasst werden: „Zur Überraschung aller Wohlgesinnten muss 

man feststellen, dass es doch Exklusionen gibt, und zwar massenhaft und in einer Art von 

Elend, die sich der Beschreibung entzieht. Jeder, der einen Besuch in den Favelas südame-

rikanischer Großstädte wagt und lebend wieder herauskommt, kann davon berichten. Aber 

schon ein Besuch in Siedlungen, die die Stilllegung des Kohlebergbaus in Wales hinterlas-

sen hat, kann davon überzeugen. Es bedarf dazu keiner empirischen Untersuchungen. Wer 

seinen Augen traut, kann es sehen, und zwar in einer Eindrücklichkeit, an der die verfügba-

ren Erklärungen scheitern“ (Luhmann 1996, S. 227). 

Im Grunde ist diese Beobachtung Luhmanns mit der dessen eigener, unausgesprochener 

Anfrage an die Reichweite einer soziologischen Theorie verbunden, die sich auf den Kom-

munikationsbegriff kapriziert und die Psyche und die Körperlichkeit von Menschen in die 

Umwelt der sozialen Systeme und damit in den Zuständigkeitsbereich anderer Disziplinen 

verweist. Aus soziologischer Sicht kann man dann höchstens noch von „schwarzen Löchern“ 

im kommunikativen Gewebe der Weltgesellschaft sprechen (Stichweh 1997, S. 132). Ange-

sichts dieses Theoriedefizits der Exklusionsdebatte können mit Blick auf Luhmann durchaus 

Zweifel aufkommen (vgl. Farzin 2008). Aber das sind Theorieprobleme, um die sich andere 

kümmern.  

 

Inklusive Werkstätten? 

Wichtiger in unserem Zusammenhang ist die Frage, ob das dargelegte soziologisch-

systemtheoretische Inklusionsverständnis einen positiven Beitrag für die Klärung des politi-

schen Auftrages von Sondereinrichtungen wie Werkstätten für behinderte Menschen liefert. 

Die Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben und die Eingliederung in das Arbeitsle-

ben sind die entsprechenden gesetzlichen Zielvorgaben in § 136 des neunten Sozialgesetz-

buches.  

Die Frage ist nun, ob Werkstätten für behinderte Menschen im Hinblick auf diese Ziele tat-

sächlich als Inklusionsvermittler fungieren oder doch eher Exklusionsinstanzen sind. Peter 

Fuchs hat dargelegt, dass die Inklusionsdrift in Folge funktionaler Differenzierung nicht zu-

letzt im Behindertenbereich „gigantische Expertenkulturen“ schaffe, die nicht nur Mechanis-

men der medizinischen, psychologischen und pädagogischen Problembewältigung bereit 

stellen, sondern auch in eigener Sache, also quasi-parasitär zur Reproduktion des Problems 

und damit zum Selbsterhalt und zum eigenen Wachstum beitragen. Die Bearbeitung von 

Exklusionsrisiken, die in den gesellschaftlichen Teilsystemen immer wieder erzeugt werden, 

erfolgt in diesen Sondereinrichtungen nach Fuchs in einer Weise, die Exklusion zunächst 

erzeugt, bevor sie bearbeitetet wird – vergleichbar mit dem pathologischen Feuerwehrmann, 

der das Feuer, das er löschen muss, zuvor selbst legt. Gudrun Wansing schlägt in dieselbe 
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Kerbe: „Personen müssen zunächst als ´ausgegrenzt´ bzw. als ´behindert´ oder 

´förderbedürftig´ bezeichnet werden, damit sich die fachliche Kommunikation der Maßnah-

meprogramme anschließen kann. Wenn diese Programme – wie in Deutschland – zudem 

überwiegend im institutionellen Kontext hoch spezialisierter Sondereinrichtungen der Bil-

dung, der Beschäftigung, des Wohnens und der Freizeitgestaltung erbracht werden, ist zu 

erwarten, dass sich die Exklusionsrisiken ihrer Adressaten noch weiter verschärfen (...) Auf 

paradoxe Art und Weise erzeugen und verstärken die professionellen Hilfesysteme somit 

zum Teil selbst jene Exklusionsrisiken, auf die sie reagieren“ (Wansing 2009, S. 709).  

Die Inklusion in Exklusionsbereiche, die Fuchs und Wansing beschreiben, erinnert an den 

„einschließenden Ausschluss“, den Michel Foucault als Leitbild der Moderne ausgegeben hat 

(vgl. Foucault 2003, S. 69). Dem Ausschluss aus dem einen Bereich folgt der Einschluss in 

einen anderen, so wie die Prozesse der Exklusion im systemtheoretischen Denken immer 

von Inklusionen in andere soziale Bereiche – z. B. soziale Hilfsorganisationen – konterkariert 

werden (vgl. Gertenbach 2008, S. 322). Die Disziplinarmacht mit ihrer Option auf radikalen 

Ausschluss wird in der neoliberalen Sicherheitsgesellschaft – so die Interpretation Foucaults 

– abgelöst durch Einschließung in immer wieder neue Milieus, in denen sich das nur schein-

bar freie Individuum wie in einem modernen Panoptikum bewegt, vermessen und reguliert 

von wissenschaftlichen und politischen Mächten. Sollte sich die soziologische Systemtheorie 

tatsächlich auf den Punkt zu bewegen, an dem Foucault, mit dem Schwert in der Hand und 

der entschlossenen Bereitschaft zur Revolte auf uns wartet (vgl. Veyne 2009), dann hätte 

man sich die ganzen begrifflichen Übungen zu Inklusion und Integration sparen können. Was 

aber kann man nun tatsächlich von der Systemtheorie lernen? 

 

Soviel erscheint klar: Inklusion sollte nicht als positive Vision, als Idealvorstellung einer ge-

rechten Gesellschaft verstanden werden. Die moderne, funktionale differenzierte Gesell-

schaft ist strukturell auf einen Inklusionsuniversalismus ausgerichtet, dessen Anspruch nur in 

und mittels Organisationen vermittelt erfüllt werden kann. Die Organisationen erzeugen indi-

viduelle Karrieren. Dies ist in Werkstätten für behinderte Menschen nicht anders als in Ar-

beitsorganisationen. Es sind diese Karrieren und nicht mehr die moralischen Ansprüche an 

ideale und gerechte Gesellschaftsordnungen, die für eine Integration von Individuen und 

Gesellschaft sorgen (Luhmann 1997, S. 742). Die Einrichtungen der Behindertenhilfe müs-

sen sich – und von daher liegen Fuchs und Wansing auch gar nicht so falsch – mit dem 

Vorwurf auseinandersetzen, zu dicht zu integrieren und Institutionenkarrieren zu produzie-

ren, in denen sich eine kumulative Verfestigung sozialer Benachteiligungen manifestiert. Von 

daher ist es richtig und wichtig, dass die WfbM sich noch stärker ihrem gesetzlich vorgege-

benen Auftrag zuwendet, den Übergang geeigneter Personen auf den allgemeinen Arbeits-

markt und – wo dies nicht realisierbar ist – doch zumindest auf so genannte ausgelagerte 

Arbeitsplätzen zu fördern. Sie muss in diesem Zusammenhang nachweisen, dass und in 

welchem Umfang sie zur Erhaltung, Entwicklung, Erhöhung und Wiedergewinnung der 

Leistungs- und Erwerbsfähigkeit behinderter Menschen beigetragen hat. Sie muss dies diffe-

renziert tun – sozusagen im Modus gesellschaftlichen Operierens – und dabei den unter-

schiedlichen Bedürfnissen ihrer Klienten entsprechen. Für einen schwerstmehrfach behin-

derten Menschen bedeutet die Aufgabe der „Weiterentwicklung der Persönlichkeit“ etwas 



 8 

anderes als für einen stark lernbehinderten jungen Mann, dessen Karriere vielleicht einmal in 

die Funktion eines Helfers oder Werkers im Garten- und Landschaftsbau eines mittelständi-

schen Unternehmens führt.  

Wichtig ist, dass die Organisation WfbM die positiven Wirkungen ihres Handelns in Kennzah-

len erfasst und nach außen trägt. Zurzeit lassen sich die Werkstätten viel zu sehr auf die 

Überleitungsquote (Wechsel in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis) festlegen 

und betonen in unzureichendem Maße ihre Integrationsleistungen für diejenigen behinderten 

Menschen, für die eine WfbM die dauerhafte Lösung einer Teilhabe am Arbeitsleben ist (vgl. 

Weber 2009b). Es bleibt aber auch nicht aus, dass man über bessere institutionelle Arran-

gements nachdenkt, um die kumulativen Exklusionsrisiken, die behinderte Menschen in un-

serer Leistungsgesellschaft vorfinden, zu bearbeiten (vgl. Zink 2005). Aber auch diese Alter-

nativen werden uns stets nur in organisierter Form zur Verfügung stehen.  

Benötigt man zum Management all dieser komplexen Aufgaben den Inklusionsbegriff? Die 

Antwort heißt nein. Man ist versucht zu sagen: ein Blick ins Sozialgesetzbuch genügt. Die 

dort sozialrechtlich verorteten Begriffe der Teilhabe und der Eingliederung kommen mit ei-

nem viel geringeren moralischen Anspruch daher. Für die Arbeit im Alltag ist das förderlich. 

Zu den Begriffen der Inklusion und der Integration hat Luhmann das Nötige gesagt. Für die 

Anschlussfähigkeit soziologischer Diskurse ist also gesorgt.  
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